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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

27.02.2002 

Geschäftszahl 

2000/13/0197 

Rechtssatz 

Ausfuhrnachweis und buchmäßiger Nachweis im Sinne des § 7 UStG 1972 sind materiell-rechtliche 
Voraussetzung für die Umsatzsteuerfreiheit der Ausfuhrlieferung. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, dann ist 
die Steuerfreiheit selbst dann zu versagen, wenn die übrigen sachlichen Voraussetzungen gegeben sind (Hinweis 
E 22.9.1999, 94/15/0183; E 23.10.1997, 96/15/0154; E 14.9.1993, 93/15/0024). 


